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RS OGH 2005/3/17 8ObA117/04w
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.03.2005

Norm

AÜG §1 Abs1 Z1

Rechtssatz

Auch wenn die Überlassung von Arbeitskräften durch oder an den Bund, ein Land, eine Gemeinde oder einen

Gemeindeverband vom Geltungsbereich der Abschnitte II bis IV des AÜG ausgenommen ist, tre5en den „Beschäftiger"

Schutzpflichten gegenüber einem solchen überlassenen Arbeitnehmer („Interessewahrungspflichten").
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